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Fortschreibung Haushaltsicherungskonzept der Gemeinde Basedow

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 01.12.2020 Gemeindevertretung Basedow

Beschlussvorschlag:
Die beigefügte Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Basedow 
für die Haushaltsjahr 2020 bis 2025 wird beschlossen.

Sach- und Rechtslage:
§ 43 Abs. 7 und 8 Kommunalverfassung M-V
§§ 17a und 17b Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

Aufgrund der festgestellten weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit ergibt sich das 
Erfordernis, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 43 Abs. 7 und 8 KV M-V i. V. m.          
§§ 17a ff GemHVO- Doppik MV aufzustellen.

Mit der Stellungnahme zum eingereichten Haushaltssicherungskonzept 2019 vom 
16.12.2019 und der Entscheidung zur Doppelhaushalssatzung für die Haushaltsjahre 2020 
und 2021 vom 29.05.2020 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere 
Rechtsaufsichtsbehörde wurde die Gemeinde verpflichtet, das Haushaltssicherungskonzept 
des Jahres 2019 fortzuschreiben.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Anlage

Anlagen:

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept
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L e b e n s l a u f
(Beratungsverlauf der Vorlage 2020/BAS/040 mit Realisierungsvermerk)

Beschlüsse:

01.12.2020
V/BAS/070 Sitzung der Gemeindevertretung Basedow
Herr Reinholz übergibt das Wort an Herrn Vonthien.
Herr Vonthien informiert, dass die Gemeinde Basedow bis 2025 kein Haushaltsausgleich 
erreichen wird.
2021 sieht der Haushalt sehr negativ aus. Es muss jährlich ein Nachtragshaushalt 
fortgeschrieben werden.
Ab 2024 keine Kreditverbindlichkeiten.

Beschluss:
Die beigefügte Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Basedow 
für die Haushaltsjahr 2020 bis 2025 wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0
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